
Markt Ergoldsbach 
E-610 
 
 
Der Marktgemeinderat beschließt auf Grund der vorgenannten städtebaulichen Gründe, 
die nachfolgend aufgeführte Satzung. 

 
 

Satzung 
über die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigena rt des Gebietes 

 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 32, Gmgk. Ergoldsbach, Hauptstr. 28 

 
(Erhaltungssatzung) 

 
Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 
(BGBl. I S. 3316), erlässt der Markt Ergoldsbach folgende Satzung: 
 

§ 1 

Erhaltung baulicher Anlagen 
 
(1) Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart auf dem Grundstück Flst.Nr. 32, Gemarkung 

Ergoldsbach, Hauptstr. 28, bedarf im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung der 
Abbruch, die Änderung, die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen der 
Genehmigung. 

 
(2) Die Genehmigung wird grundsätzlich durch den Markt erteilt. Ist eine bauaufsichtliche 

Genehmigung oder eine bauaufsichtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung 
durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit dem Markt erteilt. 

 
(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im 

Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das 
Landschaftsbild prägt oder von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder 
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung einer baulichen Anlage darf 
nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte 
bauliche Anlage beeinträchtigt wird.  

 
§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung ist der Lageplan vom 
10.07.2008 maßgebend. Dieser ist Bestandteil der Satzung. 
 

§ 3 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 
Ergoldsbach, den 10.07.2008 
 
 
 
Robold 
Erster Bürgermeister 



 

 
 


